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1 Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Regulation (EU) 2015/2365
on transparency of securities financing transactions and of reuse and
amending Regulation (EU) No 648/2012, sogenannte Securities
Financing Transactions Regulation, SFTR) in Auszügen

2 Entwurf eines Durchführungsstandards im Hinblick auf Format und
Häufigkeit von Transaktionsregistermeldungen an Transaktionsregister
gemäß der SFTR (ESMA Final Report vom 31. März 2017)

3 Entwurf eines Delegierten Rechtsaktes Durchführungsstandards für die
Angaben der Meldungen, die an TRs unter SFTR gemeldet werden
(ESMA Final Report vom 31. März 2017)

4 (Orientierungshilfe für ein) Informationsblatt gemäß Art. 15 der SFT-
Verordnung

Inhaltsverzeichnis



Vorwort
Anfang 2016 trat die Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Regulation (EU) 2015/2365 on
transparency of securities financing transactions and of reuse and amending
Regulation (EU) No 648/2012, sogenannte Securities Financing Transactions
Regulation, SFTR) in Kraft.

Mit dieser Verordnung soll der Transparenz im Schattenbankensektor
Vorschub geleistet werden. Dieses Ziel soll u. a. dadurch erreicht werden,
dass Wertpapierfinanzierungsgeschäfte künftig an Transaktionsregister
gemeldet werden können. Damit ergänzt die SFTR das bestehende
Meldewesen nach der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 über OTC-Derivate,
zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (Regulation (EU)
No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade
repositories, sogenannte European Market Infrastructure Regulation, EMIR),
sowie nach Art. 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für
Finanzinstrumente (Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial
instruments, sogenannte Market in Financial Instruments Regulation, MiFIR).
Weitere Bestandteile der SFTR sind Anforderungen an die Transparenz
bezüglich der Weiterverwendung von Sicherheiten sowie
Transparenzvorschriften gegenüber Investoren.

Das vorliegende Buch hat sich zum Ziel gesetzt, eine erste Einführung in die
Materie des Meldewesens nach der SFTR zu geben. Ebenfalls Gegenstand
dieses Buches sind die – inhaltlich jedoch vollkommen getrennt zu
betrachtenden Aspekte der – Transparenzvorschriften bezüglich der
Weiterverwendung von Sicherheiten. Nicht behandelt werden die
Transparenzpflichten gegenüber Investoren, die nur durch Organismen für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren  (OGAW) und
Verwaltungsgesellschaften eines alternativen Investmentfonds  (AIFM) zu
erfüllen sind.

Abgerundet wird das Werk durch die Wiedergabe der einschlägigen
rechtlichen Rahmenbedingungen auf europäischer und nationaler Ebene,
soweit diese hier Gegenstand sind. Das Buch gibt den Stand der Rechtslage
und Diskussionen im Juli 2018 wieder.

Berlin, im Juli 2018

Rechtsanwältin Dr. Sarah Schröder
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2)
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Fußnote 1

Definition OGAW: Investmentfonds, die in Überstimmung mit der OGAW-Richtlinie eingerichtet worden
sind.

Fußnote 2

Alternative Investmentfonds (AIF) sind Fonds, die keine Organismen für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (OGAW) im Sinne der OGAW-Richtlinie sind. AIF sind bspw. Immobilienfonds, Hedge
Funds und Private Equity Fonds (Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon)
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